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§ 32a KSchG
Unterlassungsexekution

 KSchG - Konsumentenschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Wird Unterlassungsexekution (§§ 355 ff. EO) geführt, weil ein Unternehmer eine Vertragsbestimmung weiter

verwendet, die gegen § 6 dieses Bundesgesetzes oder gegen § 879 Abs. 3 ABGB verstößt, so sind bei der

Bemessung der Geldstrafe insbesondere zu berücksichtigen:

1. 1.die Art, die Schwere, der Umfang und die Dauer des Verstoßes,

2. 2.Maßnahmen des Unternehmers zur Minderung oder Beseitigung des Schadens, der Verbrauchern

entstanden ist,

3. 3.frühere Verstöße des Unternehmers,

4. 4.vom Unternehmer aufgrund des Verstoßes erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene Verluste, wenn

dazu die entsprechenden Daten verfügbar sind,

5. 5.Sanktionen, die gegen den Unternehmer für denselben Verstoß in grenzüberschreitenden Fällen in

anderen Mitgliedstaaten verhängt wurden, sofern Informationen über solche Sanktionen im Rahmen des

aufgrund der Verordnung (EU) 2017/2394 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der

Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG)

Nr. 2006/2004, ABl. Nr. L 345 vom 27.12.2017 S. 1, errichteten Mechanismus verfügbar sind.

2. (2)In den in Abs. 1 genannten Fällen können die Geldstrafen abweichend von § 359 Abs. 1 EO bis zu 4 % des

Jahresumsatzes des Unternehmers erreichen, wenn die Unterlassungsexekution im Rahmen der Verhängung von

Sanktionen nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 2017/2394 geführt wird. Maßgeblich ist der Jahresumsatz in den

von dem Verstoß betroffenen Mitgliedstaaten. Sofern keine Informationen über den Jahresumsatz des

Unternehmers verfügbar sind, können die Geldstrafen bis zu zwei Millionen Euro erreichen.
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